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Baugrenze

Flache für Versorgungsanlagen - Elektrizität -

Flächen mit besonderen baulichen Vorkehrungen, zu berücksichtigen bei dei Gründung 
von Gebäuden im Bereich des alten Scheidgrabens.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanandeiung

Stadtplanungsamt Lahr

Der Gemeinde rat der Stadt Lahr hat die 
3. Änderung am 3.6.1985 als Satzung beschlossen.

Lahr, den 5.6.1985

Der Oberbürgermeister

Die 3. Änderung wurde am 22.6.1985 
rechtsverbindlich.

Lahr,den 25.6.1985


